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Anwalt sein für die Armen und Schwachen als „achtes Sakrament“
 „Anwaltschaft“, mit diesem Begriff beschreibt das Konzept „Gemeindepastoral 2015“ der Diözese Speyer eine der vier leitenden Perspektiven der Seelsorge. Anwalt sein, warum ist das ein Wesensmerkmal der Kirche? 

Anwaltschaft ist uns aus der Rechtssprache geläufig: Im Rechtsstreit vor Gericht, da brauche ich die Hilfe eines Rechtsanwalts, und von dem erwarte ich, dass er meinen Fall nicht objektiv beurteilt, sondern ganz parteiisch für mich auftritt. Er muss sich einseitig auf meine Seite stellen und das Bestmögliche für mich erreichen.

Um zu verstehen, warum auch wir als Christen aufgerufen sind, Anwalt zu sein, müssen wir zuerst eine andere Frage beantworten, und die lautet: Wozu sind wir als Christen da? Darauf gibt uns das Evangelium eine klare Antwort: Wir sind dazu da, wozu Jesus da war. Und Jesus war parteiisch, Jesus war einseitig, Jesus hatte eine klare Option: Für die Armen und die Kranken, für die Ausgestoßenen und Sünder. Für sie war er Anwalt, für sie hat er Partei ergriffen, für sie hat er sich mit den Mächtigen angelegt; für sie hat er sich bis zur letzten Konsequenz, ja bis zum Tod eingesetzt. 

Armen die frohe Botschaft bringen, gebrochene Herzen heilen, Gefangenen die Entlassung verkünden, Gefesselte befreien – das hat sich Jesus zur Aufgabe gemacht.

Wir Christen stehen in seiner Nachfolge und damit ist „Anwaltschaft“ eine echte Herausforderung für die Seelsorge unserer Kirche. Nicht Frömmigkeit nach Innen oder die Selbsterhaltung der Kirche macht unser Christsein aus. Es ist die eindeutige Option für die Armen und Schwachen. Es ist Einmischen und Partei ergreifen, was uns als Christen aufgetragen ist und was gleichzeitig uns als Kirche in der Welt von heute glaubwürdig macht. 

In unseren Tagen schließt der Grundsatz der Anwaltschaft in einem besonderen Maß das Eintreten für die große Zahl von Asylsuchenden und Flüchtlinge ein. Und das gilt nicht allein für die konkrete Hilfe, die ja schon in reichem Maß geschieht. Ob wir es mir der Anwaltschaft im Sinne Jesu ernst nehmen zeigt sich auch daran, ob wir bereit sind, auch öffentlich gegen alle aufkommenden Tendenzen zur Abgrenzung, gegen all die geschürte Furcht vor dem Fremden und gegen alle irrige Deutschtümmelei Partei zu ergreifen und Stellung zu beziehen – auch wenn wir uns damit angreifbar machen.

So  gesehen, ist „Anwaltschaft“ weit mehr als eine leitende Perspektive für die zukünftige Seelsorge. „Anwaltschaft“ wird jetzt schon zu einem Markenzeichen der Kirche, sozusagen zum „achten Sakrament“: Zum Sakrament vor der Kirchentür. 
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